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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §15;

WRG 1959 §9 Abs2;

1. WRG 1959 § 15 heute

2. WRG 1959 § 15 gültig ab 26.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 58/2017

3. WRG 1959 § 15 gültig von 01.10.1997 bis 25.04.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

4. WRG 1959 § 15 gültig von 01.07.1990 bis 30.09.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 252/1990

1. WRG 1959 § 9 heute

2. WRG 1959 § 9 gültig ab 01.10.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

3. WRG 1959 § 9 gültig von 01.11.1959 bis 30.09.1997

Rechtssatz

Die Errichtung eines Himmelsteiches, also eines Teiches, der lediglich durch Niederschlag gespeist wird und weder

über einen Zunoch über einen Ab>uss verfügt, stellt eine völlig andere Anlage dar als eine zur wasserrechtlichen

Bewilligung eingereichte Errichtung eines Landschaftsteiches im Hauptschluss eines zu>ießenden Wiesengerinnes.

(Hier: Der Fischereiberechtigte hat iSd § 15 WRG 1959 unzulässigerweise die Errichtung eines Himmelteiches anstatt

des ursprünglich projektierten Landschaftsteiches begehrt.)Die Errichtung eines Himmelsteiches, also eines Teiches,

der lediglich durch Niederschlag gespeist wird und weder über einen Zunoch über einen Ab>uss verfügt, stellt eine

völlig andere Anlage dar als eine zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereichte Errichtung eines Landschaftsteiches

im Hauptschluss eines zu>ießenden Wiesengerinnes. (Hier: Der Fischereiberechtigte hat iSd Paragraph 15, WRG 1959

unzulässigerweise die Errichtung eines Himmelteiches anstatt des ursprünglich projektierten Landschaftsteiches

begehrt.)
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